
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 46 T-WO Brandgefahr
 T-WO - Waldordnung 2005, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

(1) Wer im Wald, in der Kampfzone des Waldes oder in Waldnähe (Gefährdungsbereich) ein unbeaufsichtigtes Feuer

oder ein Feuer, das seinen Herd verlassen hat, (Waldbrand) antri5t, ist verp6ichtet, es zu löschen. Ist er dazu nicht

fähig oder ist ihm das Löschen nicht zumutbar, so ist der Waldbrand unverzüglich der nächsten Brandmeldestelle zu

melden. Das Löschen ist insbesondere dann nicht zumutbar, wenn es nur unter Gefährdung des Lebens und der

Gesundheit von Menschen oder unter Verletzung anderer wichtiger Interessen möglich wäre.

(2) Wer von einem Waldbrand Kenntnis erlangt hat, ist verp6ichtet, ihn unverzüglich der nächsten Brandmeldestelle zu

melden, sofern dies nicht o5enkundig bereits geschehen ist. Die Brandmeldestelle hat von einem Waldbrand

unverzüglich die Bezirksverwaltungsbehörde und die betro5ene Gemeinde sowie die örtlich zuständige Feuerwehr zu

verständigen.

(3) Aus einer Verletzung der Löschp6icht nach Abs. 1 oder der Meldep6icht nach den Abs. 1 und 2 können keine

Ersatzansprüche nach dem Bürgerlichen Recht abgeleitet werden.

In Kraft seit 20.07.2005 bis 31.12.9999
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